
 

Mitzeichnungen 
Bürgermeister: 

 

 

 

Datum: 

_____________ 

Erster Beigeordneter: 

 

 

 

Datum:  

_____________ 

Stadtkämmerer: 

 

 

 

Datum:  

_____________ 

Beigeordnete 

 

 

 

Datum: 

_____________ 

 

Stadtbaurat: 

 

 

 

Datum: 

_____________ 

Rechtsamt: 

 

 

 

Datum: 

_____________ 

 

 
Zahl der erforderlichen Protokollauszüge: _____________________ 

 

Stadt Gladbeck Gladbeck, 11.12.2014 

 Vorlage Nr. 15/0001 

Federf. Stadtamt: Bürgermeisterbüro 

Vorlage für den Berichterstatter Zuständigkeit Sitzung am Punkt 

Haupt- und Finanzausschuss Stadtkämmerer 

Jürgen Holzmann 

Entscheidung 02.02.2015  

 

öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Anregung gem. § 24 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 

- Antrag von Frau Sabine Eigemeier - 

Grundbesitzabgabenbescheid für 2013 

 
Begründung: 

(ggf. zusätzlich) 

 

1. Anregung gem. § 24 GO NRW 
 

Frau Sabine Eigemeier hat mit Schreiben vom 25.11.2014 eine Anregung gem. § 24 der 

Gemeindeordnung NRW im Zusammenhang mit dem Grundbesitzabgabenbescheid für 

das Jahr 2013 eingereicht. 
 

Konkret wird gefordert, dass die vom Rat der Stadt Gladbeck beschlossene Hebesatzerhö-

hung bei der Grundsteuer B zurückgenommen wird.  
 

Die Anregung ist beigefügt. 
 

2. Stellungnahme der Verwaltung 
 

Mit einer gleichlautenden Anregung gem. § 24 GO NRW hat sich der Haupt- und Finanz-

ausschuss bereits in seiner Sitzung am 11.03.2013 befasst. Siehe dazu die beigefügte Vor-

lage. 
 

Die in der Vorlage genannten Gründe für die Notwendigkeit der vorgenommenen Erhö-

hung des Hebesatzes bei der Grundsteuer B haben nach wie vor unverändert Bestand. 
 

3. Fazit 
 

Es wird erneut empfohlen, der Anregung nicht zu entsprechen. 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine x 

  

folgende  

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 
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Beschlussentwurf: 

 

Der Haupt- und Finanzausschuss als Beschwerdeausschuss nimmt den Bericht der Verwal-

tung zur Kenntnis. Der Anregung wird nicht entsprochen. 

 

 

 Der Bürgermeister 

 

 

 

 

 

        Ulrich Roland 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt- und Finanzausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


